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ENTWURFSBEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan Nr. 5A "GE - Dollerner Straße III"  

der Gemeinde Guderhandviertel 
SAMTGEMEINDE LÜHE - LANDKREIS STADE 

1  RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch (BauGB)  
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
- Nds. Bauordnung (NBauO)  
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)  
- Planzeichenverordnung (PlanzV)  
 in den zzt. geltenden Fassungen 

2 VORBEMERKUNG BAULEITPLANUNG 

Der vorliegende Text zur Entwurfsbegründung ist hinsichtlich der weiteren Verfahrensschritte nach 
den §§ 3, 4 und 10 BauGB nicht vollständig. Die hieraus eventuell noch resultierenden 
Planungsaspekte zur Abwägung aufgrund von Fachgutachten sowie in Hinblick auf die 
Beratungsergebnisse zu den beabsichtigten Inhalten bzw. ergänzenden Teilinhalte der 
Entwurfsplanung, können daher auch noch nicht enthalten sein. 
Wiedergegeben ist hier das mit dem LK STD, als Antragsteller zum Aufstellungsverfahren, sowie 
das mit der Gemeinde vorläufig abgestimmte Vorhaben einer geplanten Rettungswache. 

3 VERFAHREN 

- Aufstellungsbeschluss gem. §2 BauGB durch die Gemeinde Guderhandviertel vom 08.07.2019  
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 (1) BauGB vom  
- Beteiligung (Scoping) der Träger öffentlicher Belange (T.ö.B.) gem. §4 (1) BauGB mit 
  Anschreiben vom 
- Entwurfsberatung und Beschluss zur Beteiligung gem. §4a BauGB vom  
- Öffentliche Auslegung gem. §3 (2) BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung i. V. m.  

§4a BauGB vom  
- Stand des Verfahrens - 

4  GELTUNGSBEREICH 

Der Planbereich mit einer Fläche von ca. 0,9 ha erfasst in Flur 3, Gemarkung Guderhandviertel, 
folgende Flurstücke :  11/27 tlw., 11/28 tlw., 11/29, 14/44 tlw. (Haus-Nr. 30/30A), 14/48 tlw.  
(Gemeinde), 14/49 (LK STD), 14/50, 15/30 (LK STD), 15/38 tlw. (Gemeinde), 15/39, 15/40, 97/5 tlw. 
(Graben) und 99/5 tlw. (Graben). 

Der Planbereich wird begrenzt : 

im Norden   durch die Flurstücke 146/82 (L 125 "Dollerner Straße"), 11/19, 11/2 15/22 tlw., 
im Osten    durch die Flurstücke 11/30, 14/43, 14/44 und 15/38, 
im Süden    durch das Flurstück 19/4 tlw., 
im Westen   durch die Flurstücke 14/48, 15/38, 98/8, 97/5 und 99/5 jeweils tlw.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜBERSICHTSPLAN 
Auszug aus der 
aktuellen 
Liegenschaftskarte 
(ALKIS)  
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5  VERANLASSUNG, ZIEL, ZWECK UND ERFORDERLICHKEIT DER PLANUNG 

Als Veranlassung für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist insbesondere die Neuordnung 
des Rettungsdienstes im LK STD und dem damit verbundenen Bedarf an Baufläche zur 
Stationierung einer Rettungswache zu nennen. Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungs-
dienstes. Zu den Aufgaben des Rettungsdienstes gehören an erster Stelle die dauerhafte 
Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit 
Rettungsdienstleistungen (s. a. § 2 Abs. 2 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)) als 
medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit, unter Berücksichtigung der zeitlichen 
Erreichbarkeit im Rahmen der rettungsdienstlichen Bestimmungen. 

Danach wurde dieser Standort vom zuständigen LK STD an der L 125 für lagerichtig befunden und 
ist als gemeindeeigene Fläche verfügbar. 

Der Landkreis Stade will landkreisweit den Rettungsdienst neu organisieren bzw. entsprechende 
Rettungswachen im Raum neu planen. 

 

Ziel der Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 5A ist es, planungsrechtlich die Voraussetzung zu 
schaffen, um 

- die verfügbare Fläche (vgl. 8. Änderung Flächennutzungsplan) als Gewerbegebiet 
  bedarfsorientiert im Sinne der Veranlassung zu erweitern, 
- entgegenstehende Festsetzungen des BPL. Nr. 5 aufzuheben 
-  die vorhandene Erschließungsanlage des BPL. Nr. 5 von 1999 funktional in Bezug auf ein 

erforderliches Straßenprofil für GE und technischen Ausbau planungsrechtlich zu ergänzen, 
- die Erweiterung Gewerbegebiet BPL. Nr. 5A verkehrsgerecht an die L 125 anzubinden 
- den planungsrechtlichen Eingriff auszugleichen bzw. zu kompensieren. 
 

Zweck des Bebauungsplanes ist es, die Ausweisung des Gewerbegebietes in einer geordneten, 
städtebaulichen Entwicklung zu ermöglichen.  

Ferner ist die Aufhebung von rechtsverbindlichen Festsetzungen im Teilbereich des nun 
angrenzenden Geltungsbereiches Nr. 5A erforderlich. D. h. das diejenigen Teilflächen bzw. Teile 
bestehender Festsetzungen, die der Erweiterung durch den Bebauungsplan Nr. 5A entgegenstehen 
durch die neuen Festsetzungen entsprechend dem Planungsziel ersetzt werden können. Dies 
betrifft u. a. die nichtüberbare GE-Fläche (Flurstück 14/44 - Haus-Nr. 30), die Fläche für 
Anpflanzung sowie die Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrecht. Die v. g. Aufhebungen sollen 
einerseits der erforderlichen Sicherung von Verkehrsfläche (14/43 tlw. (BPL. Nr. 5) und 14/48 tlw. 
(BPL. Nr.5A) und anderseits der Erschließung von gewerblicher Baufläche auf den Flurstücken 
14/44 tlw. (BPL. Nr.5), 14/49, 14/50, 15/39 und 15/40 (BPL. Nr.5A) dienen. 

Die Aufhebung v. g. Festsetzungen im westlichen Geltungsbereich des verbindlichen Bebauungs-
planes Nr.5 “GE – Dollerner Str. II“ von 1999 erfolgt, um zusammenhängende überbaubare Flächen 
für einen bestehenden Betrieb zu entwickeln sowie den zweckdienlichen Anschluss der geplanten 
Rettungsstation an die L 125 (vgl. Geltungsbereich Nr.5) gewährleisten zu können. 

Erforderlich wurde die Aufstellung nach §30 BauGB, da die Regelungen nach §34 BauGB bzw. 
§35 BauGB die abwägungserheblichen Belange nicht ausreichend würdigen können, d. h. die 
Rechtssicherheit dieser öffentlichen Objektplanung nicht gewährleisten wäre. 

Insofern wird dieser Bebauungsplan im Sinne des §1 (3) BauGB - sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist - aufgestellt. 

6  ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Entsprechend §8 (2) BauGB sind Bebauungspläne (= verbindlicher Bauleitplan) auf der Ebene 
einer Gemeinde aus dem Flächennutzungsplan (FNP = vorbereitender Bauleitplan) einer Samt- 
bzw. Einheitsgemeinde zu entwickeln. Auf gleicher Planungsebene wie der FNP ist für die Belange 
von Naturschutz und Landschaftspflege der Landschaftsplan (LP) anzusprechen. 

6.1  Landesraumordnungsprogramm (LROP 

Das LROP wird durch diese geringfügige Erweiterung des bestehenden Bebauungsplanes Nr.5 
erkennbar nicht berührt. Der Hinweis der Regionalplanung des LK STD wird hier im Sinne der 
Abwägung wie folgt wiedergegeben :  
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… “ Das Plangebiet hängt sich an den östlichen Ortsausgang von Guderhandviertel, dem 
dargestellten bauleitplanerisch gesicherten Bereich (Bebauungsplan Guderhandviertel Nr.5 von 
1999), sowie vorhandener Bebauung an. 
Da zzt. keine Widersprüche zu den Festlegungen des LROP 2015, des RROP 2013 und der 
verbindlichen Flächennutzungsplanung 2020 bestehen, steht die vorliegende Planung erkennbar im 
Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung. “ …  

6.2 Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2013) 

Auf der Planungsebene des Landkreises ist das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2013) 
beachtlich. Die betroffene G-Fläche an der Landesstraße 125 wird als Fläche „vorhandener 
Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ und Zubringer zum Anschluss A 26 dargestellt.  

Das RROP 2013 ist seit 2015 für den Landkreis Stade in Kraft bzw. neu bekanntgemacht worden. 

6.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

In der 8. Änderung des FNP ist der Planbereich Nr. 5A sowie der Planbereich Nr. 5 von 1999 als 
Teil einer im Sinne von gewerblicher Baufläche (G – nach der allgemeinen Art der baulichen 
Nutzung) dargestellt. 

Der wirksame FNP 2020 gilt den Zielen der Raumordnung und Landesplanung als angepasst. 

Östlich der Bauflächendarstellung ist eine Fläche für Kompensationsmaßnahmen bzw. Maßnahmen 
der Ortsrandeingrünung dargestellt. 

Die regionalplanerischen Ziele sind im Rahmen der Abwägung zum FNP der Samtgemeinde Lühe 
eingeflossen. 

Danach entspricht der Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot gem. §8 (2) BauGB. 

6.3 Landschaftsplan (LP) 

Der LP wurde neu aufgestellt und ist seit 2019 wirksam. 
Einzelheiten zu Darstellungen sind im Umweltbericht unter Kap. A.2.2 – Raum- und Fachplanungen 
(vgl. Anhang) aufgeführt. 

7  GEGEBENHEITEN / BESTAND 

7.1 Wahl des Standortes 

Der Standort des Gewerbegebietes ist durch die Bestandssituation sowie aus der Darstellung des 
wirksamen Flächennutzungsplanes entnommen. Berücksichtigt sind dabei : 

- der Zusammenhang mit dem vorhandenen Gewerbegebiet Nr. 4 und Nr. 5 von 1999 
- die verkehrliche Anbindung an die überörtliche Verkehrstrasse der L 125 
- die Verfügbarkeit der Fläche. 
 

Alternativ-Standorte für eine Rettungswache stehen aufgrund der Vorgaben des NRettDG nicht zur 
Verfügung. Die Wahl der Größe des Planbereiches ergibt sich aus der Begrenzung des Quartiers 
durch bestehende Nutzungen bzw. dem voraussichtlichen Flächenbedarf. 

7.2 Lage / Nutzungen 

Der Planbereich liegt vor dem westlichen Ortseingang von Guderhandviertel, parallel zur 
Landesstraße 125, die als Zubringer zur A 26 (Hamburg - Stade) fungiert. 

Östlich grenzt der verbindliche Bebauungsplan Nr. 5 "GE - Dollerner Straße II" von 1999 an. 

Der unbebaute Planbereich ist zzt. im Umbruch. Hier wird eine ehemalige Plantage mit zum Teil 
noch älteren Obstbaumsorten als Pachtfläche für den privaten Motorsport genutzt. 

Die Fläche weist kulissenhafte Gehölzstrukturen auf. 

Ein offener Graben verläuft am nördlichen Rand des Planbereich in Richtung Westen. 

Weitere Einzelheiten sind dem Umweltbericht im Kap. A.1.1 sowie der Kartierung zu Biotop- und 
Habitatstrukturen (vgl. Anhang) zu entnehmen.  
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8 STÄDTEBAULICHES KONZEPT / FESTSETZUNGEN 

8.1 Allgemeines 

Aus der bestehenden FNP-Darstellung (G) möchte die Gemeinde ein Nutzungskonzept für orts-
nahes bzw. standortgebundenes Gewerbe im Zusammenhang mit dem vorhandenen Gewerbe des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 4 entwickeln. Vorerst ist allerdings beabsichtigt, nur den 
aktuellen Bedarf zur Stationierung einer Rettungswache planungsrechtlich umsetzen zu können. 

Um im Grenzbereich zwischen dem rechtverbindlichen B.-Plan Nr. 5 und dem Entwurf zum 
Bebauungsplan Nr. 5A zusammenhängende überbaubare Flächen zur Berücksichtigung privater 
Belange zu ermöglichen, sollen die entgegenstehenden Festsetzungen (Fläche für Anpflanzungen 
und nicht überbaubare Flächen tlw.) des rechtverbindlichen B.-Plan Nr. 5 aufgehoben und durch die 
Festsetzungen des vorliegenden Entwurfs zum Geltungsbereich Nr. 5A ersetzt werden. 

8.2 Art der baulichen Nutzung 

Das erweiterte Gewerbegebiet soll im Wesentlichen als Standort der geplanten Rettungsstation 
dienen. Ferner ist ein schmaler Streifen für die Erweiterung von Betriebsflächen eines bestehenden 
Kfz-Betriebes vorgesehen.  
Der Betrieb der geplanten Rettungsstation (s. Flurstücke 14/49 und 15/30) ist als öffentliche Anlage 
im Sinne von §8 (2) Nr.1 BauNVO zulässig.  
Für die wachhabenden Einsatzkräfte ist nach vorliegender Konzeption eine stationäre Unter-
bringung vorgesehen. Eine derartige Nutzung wäre als Ausnahme nach §8 (3) BauNVO zulässig. 
Ansonsten verbleibt die Art der baulichen Nutzung nach §8 (1) BauNVO, bezogen auf die 
angrenzende rechtsverbindliche Bestandsnutzung, uneingeschränkt zulässig. 
Die vorhandene und zulässige Wohnnutzung nach §8 (3) Nr.1 BauNVO im angrenzenden 
Geltungsbereich Nr. 5 ist im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung lärmtechnisch zu 
berücksichtigen. Die im Geltungsbereich Nr. 5A zulässigen Nutzungen sind hinsichtlich evtl. 
Lärmemissionen mit Rücksicht auf die vorhandene Wohnnutzung ggf. bauordnungsrechtlich 
einzuschränken. 

8.3 Maß der baulichen Nutzung / Höhe baulicher Anlagen : 

Für das Maß der baulichen Nutzung ist beim Gewerbegebiet die Grundflächenzahl (GRZ) und die 
Höhe der baulichen Anlagen als Traufhöhe (TH) festgesetzt. Durch die Festsetzung der maximalen 
Traufhöhe (TH) soll die städtebauliche Einbindung hinsichtlich der Schutzbelange zu Orts- und 
Landschaftsbild angemessene Berücksichtigung finden. 

Mit der Grundflächenzahl (GRZ) und der Höhe baulicher Anlagen (Traufhöhe) ist das Maß der 
baulichen Nutzung und damit das städtebauliche vertretbare Bauvolumen bzw. der Überbauungs-
grad im Plangebiet hinreichend sicher bestimmt. 

Die v. g. Überlegungen sowie die bestehende Konzeption zum Thema werden übernommen. 

8.4 Bauweise / überbaubare und nicht überbaubare Flächen 

Als Bauweise ist eine abweichende (a) Bauweise gem. §22 (4) BauNVO festgesetzt, so dass 
abweichend von der offenen Bauweise, bei Einhaltung der Grenzabstände, Gebäudelängen über 
50 m Länge entstehen können. Eine Beschränkung ist durch die Aufteilung bzw. Gliederung der 
Gewerbeflächen ausreichend gegeben. 

Baugrenzen sind nicht ausgewiesen worden. Die zulässigen Grenzabstände sind durch die 
Regelung der NBauO ausreichend gewährleistet. 

Die v. g. Überlegungen sowie die bestehende Konzeption zum Thema werden aus dem 
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 5 übernommen. 

8.5 Örtliche Bauvorschriften nach NBauO 

Zu diesem Bebauungsplanentwurf sind keine Festsetzungen zu Örtlichen Bauvorschriften nach 
NBauO vorgesehen. 

8.6 Zuordnungsfestsetzung 

Das verbleibende Eingriffsdefizit wird mittels externer Kompensation ausgeglichen. Dazu steht die  
Poolfläche der SG Lühe zur Verfügung (vgl. a. Textliche Festsetzung). 
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9 VERKEHR 

9.1 Äußere Erschließung 

Der Verkehr aus dem Planbereich soll über die Landesstraße 125 bzw. dem Gewerbegebiet Nr. 4 
überörtlich abgeleitet werden. 

Die beabsichtigte 2. Zufahrt liegt außerhalb der geschlossen Ortsdurchfahrt. 
Sie ist aber notwendig, um für die Größe der Gewerbeflächen insgesamt und damit den neuen wie 
den bestehenden Betrieben für den Ereignisfall (erhöhte Stör- / Brandgefahr) eine ausreichende 
Erschließung garantieren zu können. Der Planbereich ist daher auf den relevanten Bereich der 
Landesstraße erweitert worden, um die Voraussetzung für eine zusammenhängende Planung und 
Abrechnung der Erschließung zu gegebener Zeit zu schaffen. Im Planbild des verbindlichen 
Geltungsbereich Nr. 5 ist eine Planung des Knotenpunktes mit Linksabbiegespur dargestellt.  

Für die Streckencharakteristik der L 125, als zukünftiger Autobahnzubringer, ergäbe sich in der 
Ausbauform mit Linksabbiegerspur und Querungshilfe eine Geschwindigkeitsbremse, die aus Sicht 
der Gemeinde für den Ortseingang dringend erforderlich ist. 
Eine derartige Unterbrechung der Streckencharakteristik mindert nicht die erforderliche Leistungs-
fähigkeit der L 125, sondern soll durch die verminderte Geschwindigkeit im Ortseingangsbereich die 
Leichtigkeit und Sicherheit der vorhandenen Einfahrt zum Gewerbegebiet Nr. 5 / Nr. 5A bzw. dem 
nunmehr besonderen Nutzungszweck der Rettungsstation bei Einsatzfahrten dienen. 

Zum Bundesautobahnanschluss der A 26 zwischen Guderhandviertel und Dollern ergibt sich eine 
zielgerichtete kurze Anbindung über die L 125. 

Je nach nutzungsbedingtem Ziel- oder Quellverkehr aus dem GE-Gebiet ist ggf. die Leistungs-
fähigkeit des Knotenpunktes L 125 / Planstraße technisch neu zuordnen. 

Der Ausbaustandart, eine Geschwindigkeitsbegrenzung bzw. die Verlegung der Ortsdurchfahrts-
grenze (OD - km 0.40) ist zu gegebener Zeit gem. Nds. Straßengesetz mit dem zuständigen 
Straßenbauamt abzustimmen. 

9.2 Innere Erschließung 

Die Haupterschließung erfolgt von der Landesstraße 125 im Bereich der Ortsdurchfahrt (vgl. 
Bebauungsplan Nr. 4) über die Gemeindestraße „Dollerner Str.“ sowie die Planstraße 
(Geltungsbereich Nr. 5A). Das Profil der Planstraßen bzw. der Wendeanlage ist entsprechend der 
künftigen Funktion auf 12 Meter Breite festgesetzt. Ein abschnittsweiser Ausbau ist vorgesehen. 
Ebenso eine Anpflanzung von Einzelbäumen (vgl. Textliche Festsetzung). 
Berücksichtigt werden muss die jederzeit mögliche und besondere Beanspruchung durch 
Einsatzfahrzeuge der Rettungsstation. 

10 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Alle Infrastrukturmedien sind innerhalb des Geltungsbereiches Nr. 5 vorhanden. 

-  Die Stromversorgung des Planbereiches kann durch das Leitungsnetz der EWE sichergestellt 
werden. Innerhalb der Verkehrsflächen ist die Unterbringung von Kabelstation möglich bzw. 
steht ausreichend Fläche zur Verfügung. 

- Auf die ggf. mögliche Versorgung mit Gas (Stadtwerke Buxtehude) wird verwiesen. 
-  Die Trink- bzw. Brauchwasserversorgung ist durch das Leitungsnetz des Trinkwasserverbandes 

Stader Land im Straßenraum der L 125 vorgesehen. 
-  Leitungsabhängige Feuerlöschhydranten müssen entsprechend der Brandgefahr in den 

Verkehrsflächen installiert werden. Für die erhöhte Brandgefahr eines Gewerbegebietes wäre 
ggf. die Lühe als unabhängige Entnahmestelle geeignet. 

- Häusliche und gewerbliche Abwässer werden durch das im Straßenraum der Dollerner Straße / 
Geltungsbereich Nr. 5 vorhandene Leitungsnetz des Abwasserzweckverbandes Altes Land / 
Geestrand (AZV) entsorgt. 
Auf die aktuelle Abwasserbeseitigungssatzung (ABS) wird verwiesen. 

- eine Oberflächenentwässerung durch Versickerung des Regenwassers ist auf den 
Baugrundstücken aufgrund der Bodenverhältnisse nur durch Verdunstung möglich.  
Für unverschmutzten Oberflächenwassers aus den versiegelten Flächen besteht eine Graben-
versickerung und Rückhaltung im rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 5 geplant. 
Die Überschüsse des anfallenden und unverschmutzten Niederschlagswassers aus der RRB-
Fläche werden wie bisher durch das offene Grabensystem in die Steinkirchener Neuwettern als 
Vorfluter abgeleitet.   
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11 ABFALLBESEITIGUNG / ALTABLAGERUNGEN / KAMPFMITTELBESEITIGUNG 

Die Abfallbeseitigung erfolgt satzungsgemäß für das gesamte Gemeindegebiet und somit auch für 
die bestehenden Geltungsbereiche sowie dem neuen Planbereich durch beauftragte Unternehmen. 

Hausmüll und unschädlicher Gewerbemüll wird gemäß Verordnung des LK Stade durch Privat-
unternehmen entsorgt. 

Für Sondermüll gelten die einschlägigen Bestimmungen und Einrichtungen des LK Stade. 

Alte Abfallablagerungen (Altlasten), die im Planbereich liegen könnten, sind der Gemeinde nicht 
bekannt. 

Der Planbereich ist auf den Verdacht von Altlasten / Kampfmitteln hin nicht überprüft worden. 

Örtliche Erkenntnisse und Hinweise auf Altlasten oder Verdachtsflächen von Kampfmitteln sind bei 
der Bauverwaltung nicht bekannt. Sollten sich im Rahmen der Planrealisierung oder anderweitig 
Verdachtsmomente aufdrängen, ggf. durch Geruch oder Sedimentverfärbung etc., so sind alle 
Arbeiten sofort einzustellen und unverzüglich die zuständige Abteilung - Amt für Umweltschutz - 
des LK Stade zu verständigen. 
Sollten bei Erdarbeiten Kampf- und oder Luftkampfmittel u. ä. gefunden werden, so ist umgehend 
die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
benachrichtigen.  

12 UMWELTBERICHT / EINGRIFFSREGELUNG 

Nach Bundesnaturschutzgesetz sowie Niedersächsischem Naturschutzgesetz wird die Aufstellung 
des B.-Planes Nr. 5A daraufhin überprüft, ob es den Eingriffstatbestand erfüllt. 
Dies ist der Fall, wenn Vorhaben : 
- zu einer Veränderung der Gestalt oder Nutzung der Grundfläche führen     und 
- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild beeinträchtigt wird. 
Weitere Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Umweltbericht unter Kap. A.3.  

13  MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS 

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für bodenordnende Maßnahmen gemäß BauGB. 

Die Gemeinde hat bereits die benötigten Bauflächen im freihändigen Erwerb erworben bzw. sich 
übertragen lassen. 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

14  TERMINE / UMSETZUNG 

Die Mittel (Aufwendungen im Sinne von § 127 ff., § 129 Abs. 1 und § 135a ff. BauGB) für die 
Kosten der Erschließung und Maßnahmen für den Naturschutz sind in der mittelfristigen 
Finanzplanung der Gemeinde Guderhandviertel eingeplant.  

15 AUFZUHEBENDE PLANUNGEN / SONSTIGES PLANRECHT 

Im Osten grenzt dieser Planbereich an den Bebauungsplan Nr. 5.  

Die Grenzen der Geltungs-bereiche sind aufeinander abgestimmt. 

In den Bereichen der Flurstücke 11/28 und 14/44 werden die entgegenstehenden Festsetzungen 
(Fläche für Geh-/Fahr- und Leitungsrechte (GFL-R), Fläche für Anpflanzung, überbaubare und nicht 
überbaubare Flächen) aufgehoben, um die Erweiterung der überbaubaren Fläche für den 
Eigentümer der Fläche 14/44, dem ansässigen Kfz-Betrieb (Haus-Nr. 30 / 30A) sowie die 
Planstraße realisieren zu können. 

Weitere rechtsverbindliche Planungen / Satzungen berühren den Planbereich nicht. 

 

 

 

  



ENTWURFBEGRÜNDUNG BEBAUUNGSPLAN GUDERHANDVIERTEL NR. 5A "GE - DOLLERNER STR. III" - 9 - 

Stand :  04/20, 08/20, 09/2020  - §4a  

16 AUSWIRKUNGEN DER BAULEITPLANUNG 

Durch die beabsichtigte Entwicklung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist diese 
Nutzungsart bereits in den sogenannten Außenbereich absehbar.  

Insbesondere die Auswirkungen auf das Landschaftsbild ist bei der weiteren Entwicklung der 
Gewerbeflächen hier wirkungsvoll und nachhaltig zu berücksichtigen. Die Dollerner Chaussee 
(L 125) ist eines der „Einfallstore“ in das Obstanbaugebiet des Alten Landes.  

In Zusammenhang mit den Belangen des Umweltschutzes entsprechend §2 (4) BauGB ist 
anzuführen, dass aufgrund der Bestandssituation und der planungsrechtlichen Vorgaben im Urplan 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Die Inanspruchnahme der bisher als unbebaute Fläche in Richtung Außenbereich und der Lage in 
“2. Reihe“ ist unter dem Gesichtspunkt von Auswirkungen auf die Umwelt als nicht erheblich zu 
bewerten. Zu den weiteren Auswirkungen wird auf den Umweltbericht unter Kap. B.7 verwiesen 
bzw. hier wie folgt zitiert : 

… “B.7 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Guderhandviertel überplant mit dem Bebauungsplan Nr. 5A „Dollerner Str. III“ einen 
Geltungsbereich von ca. 0,67 ha. Dabei werden ca. 0,26 ha des Bebauungsplanes Nr. 5 „Dollerner 
Str. II“ mit überplant. Die neu erschlossene Fläche wurde bisher als Lagerplatz und Motorcross-
gelände genutzt. Auf dem Gelände sind nährstoffreiche Graben, halbruderalen Gras- und 
Staudenfluren sowie Sukzessionsgebüsche vorhanden. 

Ein Eintreten von Verbotstatbestanden gemäß §44 Abs. 1. Nr. 3 BNatSchG (Schutz von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist nicht zu erwarten bzw. kann vermieden werden. 

Der Verlust bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstatten wurde durch die frühzeitige 
Einbeziehung der zuständigen Kreisarchäologie vermieden. 

Im Plangebiet sollen Verkehrs-, Gewerbe-, Flächen für die Regenrückhaltung und SPE-Flächen 
neu festgesetzt werden. 

Die Beseitigung der Graben, der halbruderalen Gras- und Staudenflur sowie der Sukzessions-
gebüsche und der Bodenversiegelung ist auf einer externen Fläche auszugleichen. 

Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist davon 
auszugehen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen verbleiben. Somit kann der Eingriff 
bei Durchführung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch den 
Bebauungsplan Nr.5A „GE Dollerner Str. III“ als ausgeglichen angesehen werden.“ … 

17 FLÄCHENBILANZ / STÄDTEBAULICHE KENNWERTE 

 

Art der baulichen Nutzung 
Flächenansatz Bestand 
Geltungsbereich Nr.5 

Flächenansatz Planung 
Geltungsbereich Nr.5A 

Gewerbegebiet (GE)    
 

- mit GRZ 0,8 (überbaubare Fläche)   
 

- Verkehrsfläche    
- SPE-Fläche    

 

 ca. 0,09 ha einschl. 
 Anpflanzung u. GFL-R 
 
 
 
 
 

 ca. 0,4 ha einschl. 
 Fläche für GFL-R 
 ca. (0,32 ha) 
 
 ca. 0,21 ha 
 ca. 0,06 ha 
 

Gesamtfläche 

 

     ca. 0,67 ha 

Flächenermittlung aus DWG-Daten   
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